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Information zur Verwendung von Daten der zu versichernden Personen: 

 

Einwilligung in die Erhebung und Verwendung von Gesundheitsdaten und Schweigepflichtentbindungserklärung 

Die Regelungen des Versicherungsvertragsgesetzes, des Bundesdatenschutzgesetzes sowie anderer Datenschutzvorschriften 
enthalten keine ausreichenden Rechtsgrundlagen für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Gesundheitsdaten durch 
Versicherungen. Um die Gesundheitsdaten im Vertrag erheben und verwenden zu dürfen, benötigen wir, die EUROPA 
Versicherung AG daher datenschutzrechtliche(n) Einwilligung(en). Darüber hinaus benötigen wir die 
Schweigepflichtentbindungen, um Gesundheitsdaten bei schweigepflichtigen Stellen, wie z. B. Ärzten, erheben zu dürfen. Da 
die EUROPA Versicherung AG unter anderem diese Krankenversicherung anbietet, benötigen wir die 
Schweigepflichtentbindung ferner, um Gesundheitsdaten oder weitere nach § 203 Strafgesetzbuch geschützte Daten, wie z. B. 
die Tatsache, dass ein Vertrag besteht, an andere Stellen, z. B. MD Medicus Assistence Service GmbH (für Assistance-
Leistungen für Versicherte im Ausland) weiterleiten zu dürfen.  
 
Die folgenden Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärungen sind für die Prüfung der Anmeldung sowie die 
Begründung, Durchführung oder Beendigung des Versicherungsvertrages bei uns unentbehrlich. Sollten die zu versichernden 
Personen diese nicht abgeben, wird der Abschluss in der Regel nicht möglich sein.  
 
Die Erklärungen betreffen den Umgang mit den Gesundheitsdaten und sonstiger nach § 203 StGB geschützter Daten 
● durch die EUROPA Versicherung AG selbst (unter 1.), 
● im Zusammenhang mit der Abfrage bei Dritten (unter 2.) und 
● bei der Weitergabe an Stellen außerhalb der EUROPA Versicherung AG (unter 3.). 
Die Erklärungen gelten für die gesetzlich zu vertretenen Personen wie Kinder, soweit diese die Tragweite dieser Einwilligung 
nicht erkennen und daher keine eigenen Erklärungen abgeben können. 
 
1. Erhebung, Speicherung und Nutzung der mitgeteilten Gesundheitsdaten durch die EUROPA Versicherung AG 

Die zu versichernde Person willigt ein, dass die EUROPA Versicherung AG die künftig mitgeteilten Gesundheitsdaten erhebt, 
speichert und nutzt, soweit dies zur Prüfung von Ansprüchen aus diesem Versicherungsvertrages erforderlich ist. 

 
2. Abfrage von Gesundheitsdaten bei Dritten 
 
2.1. Abfrage von Gesundheitsdaten bei Dritten zur Risikobeurteilung und zur Prüfung der Leistungspflicht 
Es kann zur Prüfung der Leistungspflicht erforderlich sein, dass wir die Angaben über die gesundheitlichen Verhältnisse prüfen 
müssen, die zur Begründung von Ansprüchen gemacht wurden oder die sich aus eingereichten Unterlagen (z. B. Rechnungen, 
Verordnungen, Gutachten) oder Mitteilungen z. B. eines Arztes oder sonstigen Angehörigen eines Heilberufs ergeben. Diese 
Überprüfung erfolgt nur, soweit es erforderlich ist. Wir benötigen hierfür die Einwilligung einschließlich einer 
Schweigepflichtentbindung für uns sowie für diese Stellen, falls im Rahmen dieser Abfragen Gesundheitsdaten oder weitere 
nach § 203 Strafgesetzbuch geschützte Informationen weitergegeben werden müssen. Die EUROPA Versicherung AG wird die 
versicherte Person in jedem Einzelfall darüber informieren, von welchen Personen oder Einrichtungen zu welchem Zweck eine 
Auskunft benötigt wird. Die versicherten Personen können dann jeweils entscheiden, ob sie 
• die erforderlichen Unterlagen selbst beibringen 
• oder in die Erhebung und Verwendung der Gesundheitsdaten durch die EUROPA Versicherung AG einwilligen, die genannten 
Personen oder Einrichtungen sowie deren Mitarbeiter von der Schweigepflicht entbinden und in die Übermittlung der 
Gesundheitsdaten an den Versicherer einwilligen. 
 
3. Weitergabe der Gesundheitsdaten und weiterer nach § 203 StGB geschützter Daten an Stellen außerhalb der 
EUROPA Versicherung AG 
Wir verpflichten die nachfolgenden Stellen vertraglich auf die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz und die 
Datensicherheit. 
 
3.1. Datenweitergabe zur medizinischen Begutachtung 
Zur Prüfung der Leistungspflicht kann es notwendig sein, medizinische Gutachter einzuschalten. Wir benötigen die Einwilligung 
und Schweigepflichtentbindung, wenn in diesem Zusammenhang die Gesundheitsdaten und weitere nach § 203 StGB 
geschützte Daten übermittelt werden. Die versicherten Personen werden über die jeweilige Datenübermittlung unterrichtet. 
 

Die versicherten Personen willigen ein, dass die EUROPA Versicherung AG die Gesundheitsdaten an medizinische Gutachter 
übermittelt, soweit dies im Rahmen der Prüfung der Leistungspflicht erforderlich ist und Gesundheitsdaten dort 
zweckentsprechend verwendet und die Ergebnisse an die EUROPA Versicherung AG zurück übermittelt werden. Im Hinblick 
auf die Gesundheitsdaten und weitere nach § 203 StGB geschützte Daten entbinden die versicherten Personen die für die 
EUROPA Versicherung AG tätigen Personen und die Gutachter von ihrer Schweigepflicht. 

 
3.2. Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen (Unternehmen oder Personen) 
Wir führen bestimmte Aufgaben, wie zum Beispiel die Leistungsfallbearbeitung, die Anfertigung von Versichertenkarten oder die 
telefonische Kundenbetreuung, bei denen es zu einer Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von Gesundheitsdaten kommen 
kann, nicht immer vollständig selbst durch, sondern übertragen gegebenenfalls die Erledigung einer anderen Gesellschaft des 
Continentale Versicherungsverbundes (einschließlich der EUROPA Versicherung AG) oder einer anderen Stelle. Werden D
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hierbei Ihre nach § 203 StGB geschützten Daten weitergegeben, benötigen wir die Schweigepflichtentbindung für uns und 
soweit erforderlich für die anderen Stellen.  
Wir führen eine fortlaufend aktualisierte Liste über die Stellen und Kategorien von Stellen, die vereinbarungsgemäß 
Gesundheitsdaten für uns erheben, verarbeiten oder nutzen unter Angabe der übertragenen Aufgaben. Eine aktuelle Liste kann 
im Internet unter www.europa.de/dienstleisterliste eingesehen oder beim Vertragsservice der Abteilung Sonderverträge Kranken 
(EUROPA Versicherung AG., Piusstr. 137, 50931 Köln, 0221-5737-396, svk1@europa.de) angefordert werden. Für die 
Weitergabe der Gesundheitsdaten an und die Verwendung durch die in der Liste genannten Stellen benötigen wir die 
Einwilligung. 
 

Die versicherte Person willigt ein, dass die EUROPA Versicherung AG die Gesundheitsdaten an die in der oben erwähnten 
Liste genannten Stellen übermittelt und dass die Gesundheitsdaten dort für die angeführten Zwecke im gleichen Umfang 
erhoben, verarbeitet und genutzt werden, wie die EUROPA Versicherung AG dies tun dürfte. Soweit erforderlich, entbindet die 
versicherte Person die Mitarbeiter des Continentale Versicherungsverbundes (einschließlich der EUROPA Versicherung AG) 
und sonstiger Stellen im Hinblick auf die Weitergabe von Gesundheitsdaten und anderer nach § 203 StGB geschützter Daten 
von ihrer Schweigepflicht. 

 
3.3. Datenweitergabe an selbständige Vermittler 
Wir geben grundsätzlich keine Angaben zu Ihrer Gesundheit an selbständige Vermittler weiter. Es kann aber in folgenden Fällen 
dazu kommen, dass Daten, die Rückschlüsse auf Ihre Gesundheit zulassen, oder gemäß § 203 StGB geschützte Informationen 
über Ihren Vertrag Versicherungsvermittlern zur Kenntnis gegeben werden. 
 
Soweit es zu vertragsbezogenen Beratungszwecken erforderlich ist, kann der betreuende Vermittler Informationen darüber 
erhalten, ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen (z. B. Annahme mit Risikozuschlag, Ausschlüsse bestimmter Risiken) der 
Vertrag angenommen werden kann. 
 
Der Vermittler, der den Vertrag vermittelt hat, erfährt, dass und mit welchem Inhalt der Vertrag abgeschlossen wurde. Dabei 
erfährt er auch, ob Risikozuschläge oder Ausschlüsse bestimmter Risiken vereinbart wurden.  
 
Bei einem Wechsel des betreuenden Vermittlers auf einen anderen Vermittler kann es zur Übermittlung der Vertragsdaten mit 
den Informationen über bestehende Risikozuschläge und Ausschlüsse bestimmter Risiken an den neuen Vermittler kommen. 
Die versicherten Personen werden bei einem Wechsel des betreuenden Vermittlers auf einen anderen Vermittler vor der 
Weitergabe von Gesundheitsdaten informiert sowie auf die Widerspruchsmöglichkeit hingewiesen.  
 

Die versicherte Person willigt ein, dass die EUROPA Versicherung AG die Gesundheitsdaten und sonstigen nach  
§ 203 StGB geschützten Daten in den oben genannten Fällen – soweit erforderlich – an den für zuständigen 
Versicherungsvermittler  übermittelt und diese dort erhoben, gespeichert und zu Beratungszwecken genutzt werden dürfen. 

 
 
 

Erklärungen des Anmeldenden und der zu versichernden Personen  

 
1. Information zur Verwendung von Daten 
Zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses, insbesondere im Leistungsfall, benötigen wir personenbezogene Daten. Die 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser Daten ist grundsätzlich gesetzlich geregelt. Die deutsche Versicherungswirtschaft 
hat sich in den „Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft“ 
(Code of Conduct) verpflichtet, nicht nur die datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des 
Versicherungsvertragsgesetzes (VVG), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze 
streng einzuhalten, sondern auch darüber hinaus weitere Maßnahmen zur Förderung des Datenschutzes zu ergreifen. 
Erläuterungen dazu können Sie den Verhaltensregeln entnehmen, die Sie im Internet unter www.europa.de/datenverwendung 
abrufen können. Ebenfalls im Internet unter der genannten Adresse abrufen können Sie Listen der Unternehmen unseres 
Versicherungsverbunds, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen, sowie Listen der Auftragnehmer und der 
Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen. Auf Wunsch händigen wir Ihnen auch gern 
einen Ausdruck dieser Listen oder der Verhaltensregeln aus oder übersenden ihn auf Wunsch per Post. Bitte wenden Sie sich 
dafür an die EUROPA Versicherung AG, Piusstr. 137, 50931Köln, Telefon: 0221-5737-396, E-Mail: svk1@europa.de. Sie 
können Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten beantragen. Darüber hinaus können Sie die Berichtigung Ihrer 
Daten verlangen, wenn diese unrichtig oder unvollständig sind. Ansprüche auf Löschung oder Sperrung Ihrer Daten können 
bestehen, wenn deren Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung sich als unzulässig oder nicht mehr erforderlich erweist. Zur 
Geltendmachung dieser Rechte wenden Sie sich bitte an die Abteilung Sonderverträge Kranken (EUROPA Versicherung AG, 
Piusstr. 137,50931 Köln, Telefon: 0221-5737-396, E-Mail: svk1@europa.de). 
 
 


